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Narri – Narro!
Liebe Kinder aus Todtmoos, trotz Corona möchten wir euch ein kleines Stück Fastnacht bieten.
Kinder bis 10 Jahren dürfen sich zu Hause verkleiden.
Macht ein Bild und bringt es am Montag, 08. Febr. in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder 
Dienstag, 09. Febr. von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr zur Andrea und Hanni Malzacher, Murgtalstr. 12.
Dort erwartet euch eine Überraschungstüte.
Was ich euch schon verrate: Es gibt je 1 Gutschein für einen Berliner, der bei Cafe Zimmermann am Schmutzige Dunschdig 
und ein Wurstwecken, der in der Metzgerei Waßmer am Rosenmontag einzulösen ist.
Die Bilder von euch werden im Cafe Zimmermann und Metzgerei Waßmer über die „Fünfte Jahreszeit“ ausgestellt. 
Liebe Eltern, ich möchte Sie aus Gründen des Datenschutzes darauf aufmerksam machen, dass sie bei Abgabe des Bildes ihres/er Kindes/er 
einverstanden sind, diese zu veröff entlichen.
An dieser Stelle möchte ich unseren Unterstützern ein dreifaches Narri – Narro zurufen und mich im Namen der Narrenzunft Todtmoos 
recht herzlich bedanken.
. Gemeinde Todtmoos:  Spende der Wurstwecken . Cafe Zimmermann und Seppi Wasmer:  Spende der Berliner
. Cafe Zimmermann:  Aushang der Bilder . Metzgerei Waßmer:  Aushang der Bilder
Auf die Bilder mit euren verschiedenen Verkleidungen freuen wir uns!
Narri – Narro!
Eure Narrenzunft Todtmoos
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Die Gemeinde Todtmoos bedankt sich für die jahrelange Unterstützung! 
 

Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 

Die Gemeinde Todtmoos bedankt sich für die jahrelange Unterstützung!
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Notruf 1 10

Polizeiposten St. Blasien 07672/922280
Muchenländerstr. 2
Montag, Mittwoch, Freitag 7:30 - 17:00 Uhr
Dienstag + Donnerstag 7:30 - 20:00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten des  
Polizeipostens St. Blasien:
Polizeirevier Bad Säckingen 07761/9340

Feuerwehr/Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117

Gift-Notruf Freiburg 0761/2 70-43 61

Zahnärztlicher Notdienst  0180 322 255 530

Wichtige Telefonnummern und Öffnungzeiten

Notfallversorgung im Spital Waldshut
Internistische Notfallversorgung 
Chirurgische Notfallversorgung 
Gynäkologische Notfallversorgung 
Geburtshilfliche Notfallversorgung
Urologische Notfallversorgung
Sie erreichen das Spital Waldshut an allen Tagen 
rund um die Uhr unter Telefon  07751/85-0

Gemeindeverwaltung 
St.-Blasier-Straße 2 07674/8 48-0
Telefax: 07674/8 48-33
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag    8:30  - 11:30 Uhr
Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr
Zentrale E-Mail-Anschrift für alle Abteilungen der 
Verwaltung: sekretariat@todtmoos.net
Weitere E-Mail-Anschriften  der Mitarbeiter der 
Verwaltung: www.todtmoos.net

Hochschwarzwald Tourismus GmbH
Tourist-Information Todtmoos
Wehratalstr. 19
79682 Todtmoos 

Wir sind für Sie da: 
Montag bis Freitag       9:00 Uhr - 17:00 Uhr

Kontakt:
Telefon:    +49(0)7652 / 12068540 
Fax:           +49(0)7652 / 120689549

Freibad „Aqua Treff“ 
 0171/7774117
Montag                             geschlossen
Dienstag  - Sonntag        geschlossen
letzter Einlass eine Stunde vor Badeschluss 

Bei schlechtem Wetter:
Montag                                geschlossen
Dienstag – Sonntag         geschlossen
letzter Einlass eine Stunde vor Badeschluss

Revierleiter Forstrevier Todtmoos
Georg Freidel 
Telefon:  077628033825
Handy:  0 1736244791
E-Mail: Georg.Freidel@landkreis-waldshut.de 

Bauhof 
 07674/9 20 99-48
Telefax: 07674/9 20 99-49
Telefonisch am besten 
zu erreichen: 07:30 und 14:00 Uhr
Notfallbereitschaft außerhalb 
der Dienstzeiten:
Bauhofleiter Siegfried Opfer 
Handy: 0175/7 22 53 96

Kläranlage 
Vordertodtmoos 07674/9 20 99-46
Telefax: 07674/9 20 99-47
Klärwärter Walter Waßmer  01757225390.

Wasserversorgung 
Wassermeister Wolfgang Paul 07674/83 72
Handy 0175/7 22 53 92
bzw.   07674/9 20 69 78

Recyclinghof
Mittwoch 14:00 - 17:00 Uhr
Freitag 15:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:00 - 14:00 Uhr

Ökumenische öffentliche Bücherei
Grüntalstraße 2 (Pfarrzentrum)1. OG
  07674/92 08 82
Öffnungszeiten:
Montag 17:00  - 18:30 Uhr
Freitag geschlossen

Landratsamt Waldshut 07751/86 -0

Öffnungszeiten:
Montag u. Dienstag 08:30 - 12:30 Uhr
  13:30 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag (durchgehend) 08:30 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr

Müllabfuhr 07751/865432
Hotline Abfuhr Gelbe Säcke 0800/1223255

Primacom 
Kabelbetriebsgesellschaft mbH Co. KG 
Region Südwest - Haifa Allee 2 
- 55128 Mainz 03025/777777
E-mail: kundendienst@primacom.de 
Internet: www.primacom.de 

EnergieDienst AG
Service-Nummer 07623/921200
Störungs-Nummer 07623/921818

Verbraucherzentrale
Infotelefon (0,12 Euro/Minute) 0711/66 91 10
Montag bis Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 14:00 Uhr

Soziale Dienste
„Tauschbörse“ Kinderleicht 
der Trachtenkapelle Todtmoos
im ehemaligen Hauptschulgebäude, Jägermatt 1, 
oberer Eingang

Öffnungszeiten: 
Mittwoch & Donnerstag  10:00 bis 17:00 Uhr
Freitag:  10:00 bis 18:00 Uhr.

Sozialstation St. Blasien
Dorfhelferin-Einsatzleitung:  07751/91999-44
  mobil 0151/27654300
g.stessl@caritas-hochrhein.de
Montag - Freitag 08:00 - 09:00 Uhr

Ambulante Alten- und Krankenpflege, Haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen, Betreuung 
dementer Menschen, Dorfhelferinnen, Essen 
auf Rädern, Hausnotruf
Montag–Freitag 8:30-12:30 Uhr

Blinden- und Sehbehindertenverein
Südbaden e.V., Freiburg
www.bsvsb.org 0761/36122

Caritasverband Hochrhein e.V. 
Waldshut-Tiengen 07672/48 18 82
Caritassozialdienst - Beratung in verschiedenen 
sozialen Belangen:(Petra Lohmann) Sprechstunde 

in St. Blasien in den Räumen der Sozialstation, 
Friedhofstraße 8, 1. Stock: mittwochs, 13:30  - 
17:00 Uhr. Bei Bedarf sind Beratungen in Todt-
moos jederzeit möglich.

Diakonisches Werk Hochrhein
Waldtorstraße 1a, 79761 Waldshut-Tiengen 
 07751/83 04-0
Beratungsgespräche nach Vereinbarung
Dienstst. Bad Säckingen 07761/5535890
  08:00  - 09:00 Uhr

DRK-Servicestelle SeniorInnen Bad Säckingen
(Hausnotruf, Mobilruf, HaushaltsService, Mobiler 
Sozialer Dienst, Fahrdienst, Behördengänge, 
Pflege, Arztfahrten)
Telefon: 07761/920124

Deutsche Rentenversicherung
Beratungsstelle Waldshut 07751/8 95 80

Hospizdienst e.V. 07751/8 01 10
oder  07755/13 33

Arbeiterwohlfahrt
St. Blasien  07672/44 33
Bad Säckingen,  07761/24 80
Waldshut,  07751/9 11 20

Beratungsstelle für alters- und behinderten-
gerechtes Wohnen 
des LK Waldshut 07741/91 35 44

Hausnotruf für Neuinteressenten
(Frau Kießler) 07743/93 38 13

bwlv Fachstelle Sucht Waldshut 
Abteilung Alkohol, 
Medikamente, Glücksspiel Tel: 07751/89668-0
Abteilung Jugend- und 
Drogenberatung Tel: 07751/89677-0
www.bw-lv.de

Sorgentelefon 
f. Erwachsene 07762/90 01
von 14:00  bis 23:00 Uhr 0800/1 11 01 11

Lerntherapeutische 
Kinder- u. Jugendhilfe e.V. 07672/48 13 48

Frauen- und Kinderschutzhaus 07751/35 53

Offene Beratung „courage” 07751/91 08 43
Montag bis Freitag 09:00 - 11:00 Uhr
Donnerstag 17:00 - 19:00 Uhr

Kinder- und Jugendtelefon 0800/1 11 03 33

Sexueller Missbrauch - 
sexuelle Gewalt 07751/91 08 43
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

kostenlose Telefonnummer  08000/116 016

donum vitae 07751/89 82 37
Waldshut, Rheinstraße 8 0172/7 33 16 04
Schwangerschaftsberatungsstelle und Bera-
tungsstelle für gesetzliche Schwangerschaftskon-
fliktberatung 

Tierschutzverein Waldshut-Tiengen
Tierheim Steinatal 2 07741/684033
Handy Notruf-Nr. 0151/55414785

Kreismieterverein 
Waldshut e.V. Tel. u. Fax: 07751/37 90
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Unterstützung für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger 
über 80 Jahre - Impfungen gegen das Corona Virus 

Die Impfungen gegen das Corona Virus haben begonnen und auch das 
Impfzentrum in Tiengen wurde in Betrieb genommen. In Baden-Württem-
berg werden die Impfberechtigten (über 80 Jahre) nicht angeschrieben 
und müssen sich selbst um einen Impftermin kümmern. Dies bereitet 
gerade den älteren Menschen, welche keine Hilfe durch Familienange-
hörige bekommen können, Schwierigkeiten. Ich möchte gerne diese Personengruppe unter-
stützen. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und dem Verein Todtmoos [er]leben kann 
ich Ihnen einen Termin, die Erledigung bei den Formalitäten und die Fahrt nach Tiengen zur 
Impfung anbieten. Ganz überraschend erhielt ich diese Woche schon vom Landratsamt eine 
Mitteilung, dass bereits am kommenden Montag, 8. Februar ein Impftermin für Todtmoos in 
Tiengen zur Verfügung steht. 6 Personen können an diesem Nachmittag geimpft werden. 
Die Auswahl der Impfl inge für den kommenden Montag fand nach der Reihenfolge der 
schon längeren Nachfrage bei uns statt. Es wird in absehbarer Zeit aber einen weiteren 
Impftermin geben. Gerne können Sie sich hierfür an mein Sekretariat, Frau Katja Jaschke 
Tel.: 84822, wenden. Bitte nutzen Sie dieses Angebot nur, wenn Sie keine weitere Hilfe 
durch Angehörige bekommen können. 

Schlittenhunderennen fi el ins Wasser 
Beste Schneeverhältnisse und eine super Vorbereitung für die Ausrichtung des Schlittenhunderennens ließ 
uns bis Donnerstag keine Minute daran zweifeln, das Rennen nicht durchführen zu können. Schon am Don-
nerstagmorgen, als der SWR auf dem Renngelände fi lmte, regnete es in Strömen. Die Filmarbeiten machten 
trotzdem großen Spaß und das Team vom SWR war sehr gerne bei uns. Bereits am Nachmittag mussten wir 
feststellen, dass der Trail an einigen Stellen durch den Starkregen unterspült war. Am Abend, noch vor der 
Ausstrahlung der Landesschau, mussten wir den Wettkampf absagen. Aus den Nachrichten konnten wir 
entnehmen, dass Todtmoos mit der Niederschlagsmenge an diesem Tag der Rekordhalter war. Die Enttäu-
schung der Organisatoren war groß, die ganze Mühe umsonst. Doch trotz Absage hatten wir uns spontan 
entschlossen, unsere Berichterstattung über Facebook-online bis zum Sonntag fortzuführen. Das Schlitten-
hunderennen war, obwohl es ausgefallen ist, wieder einmal mehr die beste Werbung für unseren Ort. Unser 
Auftritt in der Landesschau war unbezahlbar und über die sozialen Medien hatten wir überdurchschnittliche 
Schaltquoten erreicht. Ich bedanke mich bei allen, die bei der Organisation mitgeholfen haben! Mein ganz 
besonderer Dank gilt neben unserem Hauptsponsor Privatbrauerei Waldhaus Joh. Schmid GmbH unseren 
treuen Geld- und Sachspendern Frau Ilse-Marie und Dr. Bernd Struck und dem Cafe Bockstaller. Es war schön 
zu erfahren, dass Sie unsere Aktionen schätzen und uns in guten wie in schlechten Zeiten unterstützen. 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. 

Ihre 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin
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Informationen 
aus dem Rathaus

Wir sind für Sie da! 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde sind wie ge-
wohnt über E-Mail und Telefon zu den üblichen Zeiten erreichbar.

Für Ihre Anliegen, werden nach telefonischer oder schriftlicher 
Absprache individuelle Termine vereinbart. 

Die wichtigsten Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Todtmoos:
www.todtmoos.net unter Ämterverzeichnis, Mitarbeiter. 
Gerne können Sie sich per E-Mail oder telefonisch melden:
Telefon: 07674 848-0 
E-Mail: Sekretariat@todtmoos.net 

Der Bauhof und die Wasserversorgung der Gemeinde Todtmoos 
sind über das Bereitschaftshandy erreichbar.
Bauhofleiter Siggi Opfer:  0175 7225396  
Wassermeister Wolfgang Paul:  0175 7225392    

 

Pflegestützpunkt  – Informationen und indivi-
duelle Beratung rund um das Thema Pflege   
Außensprechstunde im Rathaus Todtmoos:   
Montag, den 15.02.2021 von 08.30 Uhr – 10.30 Uhr   
Termine können nur nach vorheriger Vereinbarung stattfinden   
  
Die zuständige Beraterin ist Frau S. Hiob 
Terminvereinbarung unter Tel. Nr.: 07751/86-4290 oder per E-Mail: 
simone.hiob@landkreis-waldshut.de 
---------- 
Ein weiterer Termin findet am   
Montag, 15.03.2021 von 08.30 Uhr bis 10.30 Uhr   
statt. 

Sprechzeiten  
der Bürgermeisterin Janette Fuchs 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
der nächste Sprechtag findet am Dienstag, 23. Februar 2021 
in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr in meinem Amtszimmer 
im Rathaus statt. 
Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger diesen Ter-
min wahrnehmen können, bitte ich zur besseren Planung 
um vorherige telefonische Terminvereinbarung mit Anga-
be Ihres Anliegens unter der Telefon-Nr. 07674/84822. 
Auch außerhalb dieser festgelegten Sprechzeiten besteht 
jederzeit die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch. 
Interessierte können gerne einen Gesprächstermin über das 
Sekretariat vereinbaren.  
Bitte beachten Sie unsere Hygienemaßnahmen zum Schutz 
der Ausbreitung des Corona-Virus: 
- Beim Betreten des Rathauses ist eine Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen. 
- Bitte benutzen Sie das bereitgestellte Desinfektionsmittel 
an den Eingängen um sich  nach Betreten des Rathauses die 
Hände zu desinfizieren. 

Vielen Dank!   
Ich freue mich auf Sie!   
Ihre 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 

Gemeinde Todtmoos
Landkreis Waldshut

Bei der Gemeinde Todtmoos ist zum 1. September 2021
die Stelle als

Leiter der Finanzverwaltung/Kämmerer 
(m/w/d)

in Vollzeit zu besetzen. Die Vergütung richtet sich nach dem 
TVöD.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
•	 Leitung des Fachbereichs mit den Sachgebieten Kämmerei, 

Gemeindekasse, Steuern und Abgaben
•	 Funktion als Fachbedienstete/r für das Finanzwesen (§ 116 II 

GemO)
•	 Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes sowie der Jahres-

rechnung
•	 Förder-, Zuschuss- und Zuwendungswesen
•	 Kaufmännische Leitung der Eigenbetriebe Wasserversorgung 

und Abwasserentsorgung
Eine Änderung der Aufgabenbereiche bleibt vorbehalten.

Wir erwarten von Ihnen:
•	 Abgeschlossenes Studium Public Management (B.A.), Dipl.-Ver-

waltungswirt (FH) oder vergleichbare Qualifikation.
•	 Die Stelle ist auch für Hochschulabsolventen geeignet
•	 Sehr gute Kenntnisse im Bereich des kommunalen Haushalts-, 

Kassen- und Rechnungswesen
•	 Ausgeprägtes wirtschaftliches Denken und Handeln
•	 Kenntnisse bei der Anwendung von „DATEV kommunal“ von 

Vorteil
•	 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
•	 Engagement, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit sowie eine 

selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise

Unser Angebot:
•	 Gründliche Einarbeitung mit fachlicher Betreuung
•	 Ein vielseitiges, verantwortungsvolles und interessantes Auf-

gabengebiet in einer Führungsposition.
•	 Bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen eine 

Besoldung in der Besoldungsgruppe A12 bzw. eine vergleich-
bare Eingruppierung entsprechend dem TVöD

•	 Einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
mit einem hohen Grad an Selbstständigkeit

•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann richten Sie Ihre Be-
werbung bis spätestens 31. Mai 2021 an Gemeindeverwaltung 
Todtmoos, Bürgermeisterin Janette Fuchs, St.-Blasier-Straße 2, 
79682 Todtmoos oder per E-Mail an sekretariat@todtmoos.net.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Rechnungsamtsleiter Uwe Bonow: 07674 848-36
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Geänderter  Redaktionsschluss   
Der Redaktionsschluss für das kommende Mitteilungsblatt ist am  
Montag, 8. Februar 2021 um 10:00 Uhr. 
  
Wir bitten um Beachtung! 
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Für Sie notiert

Eine Aktion der Solidarität von unserem Verein 
Aktives Todtmoos 

Jeder Todtmooser Bürger erhält von Aktives Todtmoos kosten-
los eine zertifizierte FFP 2 Schutzmaske. 

Der Vorsitzende Karl Heinz Steidle übergab die Masken im Wert von 
6000 Euro an die Inhaberin der Kurapotheke, Natalie Milbrandt. In 
der Apotkeke können die Einwohner die Masken bis zum 19. Februar 
auch abholen. 

„Anstatt die Gelder zu parken, geben wir sie somit unserer Bevölke-
rung in dieser Form der Gemeinnützigkeit zurück. Es ist ein kleiner 
Beitrag. Aber wenn wir dadurch auch nur einen Menschen vor einer 
Infektion mit Covid 19 bewahren, haben wir eine Menge erreicht“, 
erklärte Karl Heinz Steidle. 

Die im vergangenen Jahr eingenommenen Mitgliedsbeiträge konn-
ten wegen der strengen Coronaauflagen nicht für die vielen geplan-

ten Aktivitäten wie etwa die Gesundheitswoche oder den Hambur-
ger Fischmarkt eingesetzt werden und sollen so den Einwohnern 
zugute kommen.

Wir sagen im Namen aller Einwohner herzlichen Dank für diese be-
eindruckende Aktion der Solidarität! 
   
 

Amtliche 
Bekanntmachungen §

 

LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG 

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg  Büchsenstraße 54· 70174 Stuttgart  

 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Az.: 44-8468.03/Fl-4105  
 

 
 Flurbereinigung Todtnau-Aftersteg 

 Landkreis Lörrach 
 
 
Flurbereinigungsbeschluss 
vom 21.01.2021 
 
1. Aufgrund von § 4 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 

16.03.1976 (BGBl. I S. 546) ordnet hiermit das Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung die Flurbereinigung Todtnau-Aftersteg nach §§ 1 und 37 FlurbG 
an. 

 
Sie wird vom Landratsamt Lörrach -untere Flurbereinigungsbehörde - durchge-
führt. 
 
Das Flurbereinigungsgebiet umfasst von der Stadt Todtnau, Gemarkung Aftersteg
sämtliche Offenlandflächen und mehrere kleinere Waldflächen, die zwischen der 
Landesstraße L 126 und der Kreisstraße K 6307 gelegene Waldfläche sowie d
Ortslage des Ortsteils Aftersteg.  
Von der Gemarkung Todtnau werden zwei große Wald- und Offenlandflächen in 
den Gewannen „Distr. Knöpflisbrunnen“ und „Haslacher Berg“ sowie die überwie-
gend kleinparzellierten Offenland- und Waldflächen in den Gewannen „Stiebenge-
wann“, „Mühleboden“, „Langmatt“ und „Abrahalm“ in das Flurbereinigungsgebiet 
einbezogen. 
  

 Es wird mit einer Fläche von rd. 303 ha in dem aus der Gebietskarte vom 27.10.2020
näher ersichtlichen Umfang festgestellt. 

 
Die Begründung und die Gebietskarte sind Bestandteile dieses Beschlusses. 

Öffentliche Bekanntmachung
Az.: 44-8468.03/Fl-4105

Flurbereinigung Todtnau-Aftersteg
Landkreis Lörrach

Flurbereinigungsbeschluss
vom 21.01.2021

1.  Aufgrund von § 4 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) ordnet hiermit das Lan-
desamt für Geoinformation und Landentwicklung die Flurberei-
nigung Todtnau-Aftersteg nach §§ 1 und 37 FlurbG an.

 Sie wird vom Landratsamt Lörrach -untere Flurbereinigungsbe-
hörde - durchgeführt. 

 Das Flurbereinigungsgebiet umfasst von der Stadt Todtnau, Ge-
markung Aftersteg, sämtliche Offenlandflächen und mehrere klei-
nere Waldflächen, die zwischen der Landesstraße L 126 und der 
Kreisstraße K 6307 gelegene Waldfläche sowie die Ortslage des 
Ortsteils Aftersteg. 

 Von der Gemarkung Todtnau werden zwei große Wald- und Of-
fenlandflächen in den Gewannen „Distr. Knöpflisbrunnen“ und 
„Haslacher Berg“ sowie die überwiegend kleinparzellierten Of-
fenland- und Waldflächen in den Gewannen „Stiebengewann“, 
„Mühleboden“, „Langmatt“ und „Abrahalm“ in das Flurbereini-
gungsgebiet einbezogen.

 Es wird mit einer Fläche von rd. 303 ha in dem aus der Gebiets-
karte vom 27.10.2020 näher ersichtlichen Umfang festgestellt.

 Die Begründung und die Gebietskarte sind Bestandteile dieses 
Beschlusses.

2.  Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt:
-  Als Teilnehmer die Eigentümer und die Erbbauberechtigten 

der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke. 
Sie bilden die Teilnehmergemeinschaft.

-  Als Nebenbeteiligte die Inhaber von Rechten an den zum Flur-
bereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken sowie die Ei-
gentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der 
Grenze des Gebiets mitzuwirken haben.

 Die mit der Bekanntgabe dieses Beschlusses entstehende Teil-
nehmergemeinschaft führt den Namen

„Teilnehmergemeinschaft der 
Flurbereinigung Todtnau-Aftersteg“.

 Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat ihren 
Sitz in Aftersteg.

3.  Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte bzw. einer 
Mehrfertigung der Gebietskarte liegt einen Monat - vom ersten 
Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung an gerechnet - in den 

Die Gemeinde Todtmoos sucht für ihren attraktiven Wohnmobil-
stellplatz für die kommende Saison einen

Betreiber (m/w/d)

Der Stellplatz verfügt über insgesamt 22 Stellplätze, darunter 16 
Stellplätze mit Abwasser-/Frischwasser- und Stromanschluss, ei-
nen Grillplatz sowie ein Betriebsgebäude mit Sanitärräumen und 
Aufenthaltsraum (für Kiosk geeignet).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Uwe Bonow, Rechnungsamtsleiter 
Telefon: 07674/848-36 
E-Mail: Uwe.Bonow@todtmoos.net 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte
bis spätestens 15. Februar 2021 an: 
Gemeindeverwaltung Todtmoos 
St.-Blasier-Str. 2 
79682 Todtmoos 
oder sekretariat@todtmoos.net .
 
Weitere Informationen zum Wohnmobilstellplatz finden Sie 
unter: https://www. hochschwarzwald.de/Attraktionen/Wohn-
mobilstellplatz-an-der-Wehra-Todtmoos

 

 

 

Die Gemeinde Todtmoos sucht für ihren attraktiven Wohnmobilstellplatz für die kommende 
Saison einen 

Betreiber (m/w/d) 

Der Stellplatz verfügt über insgesamt 22 Stellplätze, darunter 16 Stellplätze mit  
Abwasser-/Frischwasser- und Stromanschluss, einen Grillplatz sowie ein Betriebsgebäude 
mit Sanitärräumen und Aufenthaltsraum (für Kiosk geeignet). 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:  
Uwe Bonow, Rechnungsamtsleiter 
Telefon: 07674/848-36 
E-Mail: Uwe.Bonow@todtmoos.net  
 
Ihre Bewerbung richten Sie an: 
Gemeindeverwaltung Todtmoos 
St.-Blasier-Str. 2 
79682 Todtmoos 
oder sekretariat@todtmoos.net . 
 
Weitere Informationen zum Wohnmobilstellplatz finden Sie unter: 
https://www.hochschwarzwald.de/Attraktionen/Wohnmobilstellplatz-an-der-Wehra-
Todtmoos  
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Rathäusern Todtnau, Häg-Ehrsberg, Schönau im Schwarzwald, 
Bernau im Schwarzwald, Todtmoos, Münstertal/Schwarzwald, 
Oberried und Feldberg während der Öffnungszeiten zur Ein-
sichtnahme aus.

 Es wird darauf hingewiesen, dass die Einsichtnahme in die aus-
gelegten Unterlagen zum Schutz gegen die Ausbreitung des Co-
ronavirus nur nach vorheriger terminlicher Absprache mit den o. 
g. Gemeinden möglich ist.

 Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach der Be-
kanntgabe in der betreffenden Gemeinde ein.

 Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Gebietskar-
te auf der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de) unter 
„Flurneuordnung“ / „Aktuelle Verfahren“ beim betreffenden Flur-
bereinigungsverfahren eingesehen werden.

 Datenschutzrechtliche Hinweise zu den personenbezogenen 
Daten, die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens erhoben 
werden, können auf der Internetseite des Landesamts für Geoin-
formation und Landentwicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.
de/4105) sowie auf der Internetseite des Landratsamts Lörrach 
eingesehen werden.

4. a) Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersicht-
lich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, z.B. 
Pachtrechten, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb 
von 3 Monaten beim Landratsamt Lörrach - untere Flurberei-
nigungsbehörde (Dienstsitz: Gemeinsame Dienststelle Flur-
neuordnung der Landkreise Lörrach und Waldshut, Buch-
brunnenweg 18 in 79713 Bad Säckingen) anzumelden.

 Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monatsfrist angemel-
det oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehör-
de die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten 
lassen. Der Inhaber eines solchen Rechts muss die Wirkung 
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso 
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber 
die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes in Lauf 
gesetzt worden ist.

b)  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorge-
nommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschafts-
betrieb gehören.

 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flur-
bereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich ver-
ändert oder beseitigt werden.

 Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorgenom-
men, Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können 
sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. 
Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand, 
notfalls mit Zwang, wieder herstellen lassen, wenn dies der 
Flurbereinigung dienlich ist.

c)  Bäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung der Flur-
bereinigungsbehörde beseitigt werden.

 Fehlt die Zustimmung, muss die Flurbereinigungsbehörde 
Ersatzpflanzungen anordnen.

d)  Auf den in das Flurbereinigungsverfahren einbezogenen 
Waldgrundstücken dürfen Holzeinschläge, die den Rahmen 
einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, nur 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenom-
men werden. Anderenfalls kann diese anordnen, dass die 
abgeholzte oder verlichtete Fläche wieder ordnungsgemäß 
zu bepflanzen ist.

e)  Wer den unter 4. b) bis 4. d) genannten Bestimmungen zuwi-
derhandelt, kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße belegt werden.

f )  Neben den unter 4. a) bis 4. d) genannten Einschränkungen 
gelten die Beschränkungen nach dem Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetz sowie dem Naturschutzrecht (Dauer-
grünlandumwandlungsverbot, Biotop- und Artenschutz) un-
verändert weiter.

5.  Rechtsbehelfsbelehrung
 Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats Wider-

spruch beim Landes-amt für Geoinformation und Landentwick-
lung Baden-Württemberg, Büchsenstraße 54, 70174 Stuttgart, 
eingelegt werden.

gez.
Dieter Ziesel
Abteilungsdirektor 

 
Wahlscheinanträge über das Internet   
Zur Landtagswahl am 14. März 2021 können Wahlscheine neben 
den herkömmlichen Beantragungsarten (persönlich, schriftlich, Te-
legramm, Fernschreiben, Telefax, Email) auch in dokumentierbarer 
elektronischer Form beantragt werden (§ 19 LWO). Wir bieten für Sie 
zur Landtagswahl die Beantragung eines Wahlscheines per Internet 
auf unserer Homepage www.todtmoos.net an. 
  
Beim Aufruf des Links „Wahlscheinantrag zur Landtagswahl“ erhalten 
Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten mit dem Muster ei-
ner Wahlbenachrichtigung. Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichti-
gung müssen Sie in das Antragsformular eintragen. Zusätzlich müssen 
Sie einen Grund für die Beantragung auswählen und markieren. Ihnen 
steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine Versan-
danschrift senden zu lassen. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt 
über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. 
Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wähler-
verzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. 
  
Den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen stellen wir Ihnen an-
schließend per Post / Amtsboten zu. 
  
Bitte beachten Sie, dass ein Internetwahlscheinantrag möglichst 
zeitnah nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung gestellt werden soll-
te und bis spätestens 10. März 2021 bei der Gemeinde eingegangen 
sein muss, da wir sonst nicht sicherstellen können, dass die Unter-
lagen auf dem Postweg rechtzeitig zugestellt und auch von Ihnen 
rechtzeitig wieder zurückgesandt werden können. Verspätet einge-
hende Wahlbriefe werden als „nicht eingegangen“ gewertet. 
  
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, kön-
nen Sie auch formlos per E-Mail an einwohnermeldeamt@todtmoos.
net  einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall teilen Sie uns bitte 
Ihre persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum und voll-
ständige Wohnanschrift) mit. 
  
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an Doris Fol-
les, Tel.: 07674 848-21 E-Mail: einwohnermeldeamt@todtmoos.net. 
  
 
Landtagswahl am 14. März 2021 
Allgemeine Hinweise und Informationen für Neubürger 
  
Allgemeine Hinweise zum Wahlrecht   
Am 14. März 2021 findet die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Würt-
temberg statt. 

Wahlberechtigt ist, 
wer Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
ist und am Wahltag
1. das 18. Lebensjahr vollendet hat,
2. seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg eine 

Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung hat 
oder sich sond gewöhnlich aufhält und

3. nicht vom Wahlreicht ausgeschlossen ist.
 
Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, 
wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt. 
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Wählen kann nur, 
wer in das Wählerverzeichnis einer Gemeinde/Stadt eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat. Von Amts wegen werden alle Wahlbe-
rechtigte in das Wählerverzeichnis der Gemeinde eingetragen, in 
der sie am 31. Januar 2021 ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen 
ihre Hauptwohnung haben. 
  
Die Gemeinde Todtmoos hat im Mitteilungsblatt Nr. 04 vom 29. Ja-
nuar 2021 öffentlich bekannt gegeben, wo und während welcher 
Zeiten an den Tagen vom 22. bis 26. Februar 2021 die Wählerver-
zeichnisse für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten werden. 
In dieser Bekanntmachung sind auch Hinweise darüber enthalten, 
wo, in welcher Zeit und unter welchen Voraussetzungen Wahlschei-
ne beantragt werden können. 

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten spätestens bis zum 21. Februar 2021  eine Wahlbenach-
richtigung. 

Wer bis dahin keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte im eigenen Interesse während 
der Einsichtsfrist in das Wählerverzeichnis (22. bis 26. Februar 2021) 
nachprüfen, ob er im Wählerverzeichnis eingetragen ist oder beim 
Wahlamt nachfragen. Erforderlichenfalls muss während dieser Ein-
spruchsfrist Einspruch (schriftlich oder zur Niederschrift) bei der Ge-
meindeverwaltung eingelegt werden. 
  
Informationen zur Landtagswahl am 14. März 2021 für Neubür-
ger der Gemeinde 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
Sie sind hier zugezogen oder innerhalb der Gemeinde umgezogen. 
Ihre Nebenwohnung ist zur Hauptwohnung geworden oder umge-
kehrt. Dann beachten Sie für die Ausübung Ihres Wahlrechts bitte 
folgende Hinweise:
1. Wenn Sie aus einer anderen Gemeinde/Stadt in Baden-Würt-

temberg zugezogen sind und sich erst nach dem 3 Januar 
2021 bei der hiesigen Meldebehörde anmelden, sind Sie im 
Wählerverzeichnis Ihrer Fortzugsgemeinde eingetragen. Sie 
bleiben dort auch eingetragen, so dass Sie am Wahltag in ihrem 
früheren Wahlraum wählen können; Sie können sich allerdings 
von dem dortigen Wahlamt auch Briefwahlunterlagen ausstel-
len lassen. 
 
Wollen Sie dagegen schon hier in Ihrer neuen Gemeinde 
wählen, müssen Sie spätestens bis zum 2 Februar 2021 
zusätzlich zu Ihrer Anmeldung bei der Meldebehörde schriftlich 
die Eintragung in das hiesige Wählerverzeichnis beantragen; 
Sie werden dann aus dem Wählerverzeichnis Ihrer Fortzugsge-
meinde/-stadt gestrichen. 

2. Die unter Nr. 1 dargestellte Regelung gilt auch für den Fall, dass 
Sie Ihre in unserer Gemeinde liegende Nebenwohnung nach 
dem 31. Januar 2021 als Hauptwohnung anmelden! Wenn Sie 
hier wählen wollen, beantragen Sie Ihre Eintragung in das hiesi-
ge Wählerverzeichnis bis spätestens 21. Februar 2021. 

3. Wenn Sie innerhalb unserer Gemeinde umgezogen sind und 
sich nach dem 31. Januar 2021 ummelden, bleiben Sie in jedem 
Fall in Ihrem bisherigen Wählerverzeichnis eingetragen.

 
Haben Sie noch weitere Fragen? 
Dann wenden Sie sich bitte an unser Wahlamt; die Adresse lautet: 
Wahlamt Todtmoos – Bürgerbüro
Frau Folles, Telefon: 07674/84821
St.-Blasier-Straße 2, 79682 Todtmoos 

Dort erhalten Sie auch die Formulare für einen Antrag auf
Eintragung in das Wählerverzeichnis. 
Ihre Gemeindeverwaltung 
  
  
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag am  
14. März 2021 

1.  Das Wählerverzeichnis  für die Landtagswahl der Gemeinde 
Todtmoos wird in der Zeit vom 22. Februar 2021 bis 26. Fe-
bruar 2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten (telefo-
nische Anmeldung unter 07674/848-21) im Rathaus Todtmoos 
im Erdgeschoss – Bürgerbüro -, St. Blasier Str. 2, Todtmoos für 
Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberech-
tigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können 
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat. 

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 26. Februar 2021 bis 11.30 Uhr im Rat-
haus Todtmoos, Bürgerbüro, St.Blasier Str.2 Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden. 

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens am 21. Februar 2021 eine Wahl-
benachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberech-
tigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 46 
Freiburg I durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene  wahlberechtigte 

Person.
5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person, wenn
a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 11 Abs. 2 
Satz 2 der Landeswahlordnung (bis zum 21. Februar 2021) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtagswahlgesetzes ver-
säumt hat,

b)  ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist nach § 11 Abs. 2 der Landeswahlordnung oder der 
Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtags-
wahlgesetzes entstanden ist, 

c)  ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeister bekannt ge-
worden ist.

 Der Wahlschein kann bis zum 12. März 2021, 18:00 Uhr im Rat-
haus Todtmoos, Bürgerbüro, St. Blasier Str. 2 schriftlich, elektro-
nisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.
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 Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor  der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

6.  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

7.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
7.2.  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl 

und
7.3.  einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem die 

vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden 
ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Gemeinde, die 
den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die Wahl-
scheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben sind. 

8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den 
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine ande-
re Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage ei-
ner  schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 

9.  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Todtmoos, den 29.01.2021 

Bürgermeisteramt Todtmoos
Janette Fuchs
Bürgermeisterin 
  
 

Unsere Jubilare

Folgender Jubilar feiert seinen Geburtstag:   
Sonntag, 07. Februar 2021: 
Herr Eberhard März, Starenweg 16 85 Jahre 
  
Geburtstage	 sind	 wie	 Plattformen	 eines	 Aussichtsturms;	 je	 höher	 du	
steigst,	desto	mehr	Überblick	bekommst	du. 
©	Prof.	Querulix	(*1946),	deutscher	Aphoristiker	und	Satiriker 
    
Die Gemeindeverwaltung gratuliert Ihnen und allen weiteren Ge-
burtstagsjubilaren recht herzlich und wünscht Ihnen noch viele 
glückliche und gesunde Jahre. 
  
 
 

Notdienst/  
Beratung und Hilfe

Ärztlicher Notdienst:   
Notruf 112 - Ihre Verbindung zu DRK-Rettungsdienst und 
Feuerwehr bei Gefahr 
Die Notrufnummer 112 ohne Vorwahl ist in ganz Deutschland und 
vielen weiteren europäischen Ländern Ihre direkte Verbindung zur 
Integrierten Leitstelle. Bei Feuer, bei Unfall mit Verletzten oder bei 
plötzlichen schweren gesundheitlichen Problemen erreichen Sie 
mit der Telefonnummer 112 am Tag und in der Nacht die Integrier-
te Leitstelle, welche sofort Hilfe zu Ihnen schickt. 

Bitte machen Sie folgende Angaben:  
•	 Wo  ist der Notfall/Unfall/Brand?
•	 Was  ist geschehen?
•	 Wie viele  Verletzte/Betroffene sind zu versorgen?
•	 Welche  Verletzungen oder Krankheitszeichen haben die Be-

troffenen?   

Wichtig  zum Schluss:  
•	 Warten  Sie immer auf Rückfragen der integrierten Leitstelle!   
Missbrauch des Notrufes, etwa für Scherze, wird bestraft.   
===========================================   
Ärztlicher Wochenenddienst: 116 117 
Zahnärztlicher Notdienst: 0180 322 255 530 

   
Apotheken-Notdienstplan  
vom 05.02.2021 bis 12.02.2021 
Freitag, 05.02.2021: 
Wiesental-Apotheke Zell Tel.: 07625 - 9 26 20 
Schopfheimer Str. 5, 79669 Zell im Wiesental Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 

Samstag, 06.02.2021: 
Apotheke am Wehrahof Tel.: 07762 - 7 08 97 46 
Hauptstr. 4-6, 79664 Wehr, Baden Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr 

Sonntag, 07.02.2021: 
Schwarzwald-Apotheke Todtnau Tel.: 07671 - 89 93 
Friedrichstr. 1, 79674 Todtnau So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr 

Montag, 08.02.2021: 
Schwarzwald-Apotheke Murg Tel.: 07763 - 67 77 
Hauptstr. 54, 79730 Murg, Baden Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr 

Dienstag, 09.02.2021: 
Kur Apotheke Todtmoos Tel.: 07674 - 92 20 14 
Hauptstr. 8, 79682 Todtmoos Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr 

Mittwoch, 10.02.2021: 
Apotheke Dr. Kammerer St. Blasien Tel.: 07672 - 5 15 
Bernau-Menzenschwander-Str. 5, 79837 St. Blasien 
Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr 

Donnerstag, 11.02.2021: 
Belchen-Apotheke Schönau Tel.: 07673 - 91 81 40 
Friedrichstr. 24 A, 79677 Schönau im Schwarzwald 
Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr 

Freitag, 12.02.2021: 
Hirsch-Apotheke Schopfheim Tel.: 07622 - 76 55 
Hebelstr. 9, 79650 Schopfheim Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 
 

Allgemeiner Hinweis:   
Wir weisen darauf hin, dass nicht alle Sprechstunden stattfinden.   
Telefonisch sind die Beratungsstellen wie folgt erreichbar:  
•	 SKM Waldshut-Tiengen, Telefon: 07751/98000888,  

Fax: 07751/8000889, Email: SKM.Waldshut@t-online.de
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•	 Arbeitsgericht Lörrach, Telefon: 07621/924710
•	 Jugendamt Waldshut, Telefon: 07751/86-4301, Fax: 07751/86-

4399, Email: katrin.kuestler@landkreis-waldshut.de
•	 VdK-Sozialrechtsschutz gGmbH

Beratung im Sozialrecht: Vorerst fi nden keine Beratungen in der 
VdK-Servicestelle, Bahnhofstraße 12 statt, nähere Informationen 
erhalten Sie unter Tel. 0 77 41 / 96 98 73-0.

   
Die jeweiligen Behörden bitten um Ihr Verständnis. 
 
  

Müll/ Umwelt

Abfuhrtermine 
Biotonne Montag, 08. Februar 2021  
Blaue Tonne Montag, 08. Februar 2021   
  
Vorankündigung   
Restmüll Dienstag, 16. Februar 2021 
Biotonne Montag, 22. Februar 2021 
Gelbe Säcke Montag, 22. Februar 2021  
 
  
Verschiebung der Müllabfuhr am 
„Rosenmontag“   
Kreismülldeponie, Grünkompostierungsanlage und
 Recyclinghöfe bleiben an diesem Tag geschlossen   
Aufgrund des „Rosenmontags“ am 15.02.2021 verschiebt sich die 
Müllabfuhr entsprechend der Feiertagsregelung um jeweils einen 
Tag. Die Abfuhr wird wie folgt verlegt: 
  
Von Rosenmontag, den 15.02.2021, auf Dienstag, den 16.02.2021, 
von Dienstag, den 16.02.2021, auf Mittwoch, den 17.02.2021, 
von Mittwoch, den 17.02.2021, auf Donnerstag, den 18.02.2021, 
von Donnerstag, den 18.02.2021, auf Freitag, den 19.02.2021, 
und von Freitag, den 19.02.2021, auf Samstag, 20.02.2021. 
  
Bitte beachten Sie die Termine im Müllkalender 2021 des Landkrei-
ses Waldshut. Hierbei wurden bereits alle Feiertagsverschiebungen 
berücksichtig. 
  
Die Kreismülldeponie Lachengraben, die Grünkompostierungsan-
lage in Küssaberg sowie alle Recyclinghöfe bleiben am 15.02.2021 
geschlossen. 
  
 

Die Bücherei 
Ökum. öffentliche Bücherei

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
leider muss die Bücherei bis auf weiteres geschlossen bleiben! 
Ihr Bücherei-Team 
i.A. Claudia Pässler 
 
  

Heimatmuseum

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt das 
Heimatmuseum geschlossen!    
Die Maßnahme erfolgt zum Schutz der 
Gesundheit und zur Sicherheit aller Bürger. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
  
Gemeindeverwaltung Todtmoos 

Schaubergwerk- 
Hoffnungsstollen 

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt das 
Bergwerk vorläufi g geschlossen!  
Die Maßnahme erfolgt zum Schutz der 
Gesundheit und zur Sicherheit aller Bürger. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
  
Gemeindeverwaltung Todtmoos 
   
 

Schulen/  
Fortbildung

Gymnasium Schönau

Vielfältige Informationsmöglichkeiten statt 
„Tag der off enen Tür“ am Gymnasium 
Liebe Eltern mit Kindern in Klasse 4 der Grundschulen, für Sie und 
Ihre Kinder steht die Entscheidung für die weiterführende Schu-
le ab Klasse 5 bevor. Von den Grundschulen haben Sie schon viele 
Informationen zur Schulwahl bekommen - und auch der wich-
tigste Punkt, die Beratung zur Grundschulempfehlung durch die 
Lehrkräfte der Grundschule, fi ndet auch in Corona-Zeiten statt.
Das Gymnasium bietet Ihnen dazu ergänzend folgende weitere Bau-
steine an, mit denen Ihre Schulwahl unterstützt werden soll:
•	 Auf der Webseite www.gym-schoenau.de fi nden Sie die offi  zielle 

Präsentation des Kultusministeriums auch als Video.
•	 Diese wurden durch zwei selbsterstellte Video-Präsentationen mit 

Informationen  über das Gymnasium ergänzt, die Sie auch auf der 
Webseite anschauen können.

•	 Darüber hinaus können Sie über www.gym-schoenau.de auch in 
einem virtuellen Hausrundgang die Schule erkunden. 

•	 Das Gymnasium bietet am Freitag, den 26. Februar auch reale 
Hausführungen in kleinen Gruppen an, wenn die Corona-Verord-
nung das wieder zulässt.	  Wenn Sie daran Interesse haben, neh-
men Sie bitte Kontakt auf: Telefon 07673-7190.

•	 Im Februar und März bietet Ihnen das Gymnasium jeweils eine Vi-
deo-Besprechung an, in der auch Ihre individuellen Fragen beant-
wortet werden: Montag, 8. Februar und Dienstag 2. März, jeweils 
19 Uhr. Bitte melden Sie sich dafür unter sekretariat@gym-schoe-
nau.de an. Sie bekommen dann den Zugangslink und weitere In-
fos zur MS-Teams-Videobesprechung zugesandt.

 
Für weitere Informationen können Sie natürlich das Gymnasium ger-
ne auch per Mail oder telefonisch kontaktieren. 
  

Schulanmeldung 
Die Anmeldung am Gymnasium erfolgt am 10. und 11. März und 
kann auch telefonisch oder digital erfolgen. Der genaue Ablauf wird 
zeitnah hier und auf der Webseite bekanntgegeben. 
   
 

Neues aus Ihrer Tourist-Information   
Liebe Gastgeberinnen, liebe Gastgeber,   
wir befi nden uns aktuell in besonders schweren Zeiten im Tourismus. 
Dennoch ist die Lust am Reisen ungebrochen. Uns erreichen viele 
Anfragen von potentiellen Gästen. Darum ist es umso wichtiger, 
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dass die Eintragungen im Online-Gastgeberverzeichnis korrekt und 
auf dem neuesten Stand sind. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und 
überprüfen Sie Ihre Einträge. Gern sind wir Ihnen dabei behilflich. 
Kontaktieren Sie uns per Mail an todtmoos@hochschwarzwald.de. 
Viele Änderungen lassen sich auch am Telefon abklären. Vereinbaren 
Sie einen Termin mit uns.   
Ihr Team der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, 
Tourist-Information Todtmoos 

  
Öffnungszeiten unserer Tourist-Information:   
Aufgrund des harten Lockdowns müssen wir weiterhin unsere Büros 
für den Publikumsverkehr schließen. Persönliche Termine sind leider 
nicht möglich. Gern stehen wir Ihnen jedoch von Montag – Freitag 
von 9 – 16 Uhr telefonisch unter 07652-1206-8540 zur Verfügung. 
An den Feiertagen ist unser Büro nicht besetzt. Obwohl wir nicht für 
den Publikumsverkehr geöffnet haben, stehen wir den anfragenden 
Gästen stets über Telefon, Chat, E-Mail zur Verfügung.   
Bleiben Sie gesund! 
Ihr Team der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, 
Tourist-Information Todtmoos 

  
Click & Collect 
Gern möchten wir Ihnen auch die Möglichkeit einer Abholung an-
bieten, z.B. ReserviX Gutscheine, etc. Nach vorheriger Bestellung 
per E-Mail (todtmoos@hochschwarwald.de) oder Telefon (07652 – 
1206 – 8540) bieten wir diesen Service täglich von Montag - Freitag 
von 11 – 12 Uhr an. 

  
#zemmehebe ist wichtiger denn je 
Unterstützen Sie Ihre Anbieter vor Ort – verschieben Sie Ihre Shop-
ping–Tour auf die Zeit nach dem Lockdown, nutzen Sie vorhande-
nen Abhol- bzw. Lieferservice. Lassen Sie sich verwöhnen durch die 
leckeren Angebote der Gastronomie, welche einen Hol- und Liefer-
service anbietet. 
  
 

Kirchliche  
Nachrichten

Katholische Kirche

Kath. Pfarramt und Sekretariat: 
Kurparkweg 8, 79682 Todtmoos 
Telefon: 07674/462 
Telefax: 07674/451 
Email: sekretariat@pfarramt-todtmoos.de 
Homepage: 
www.wallfahrtskirche-todtmoos.de 
www.se-todtmoos-bernau.de 

Freitag 05.02. 
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
9:00 Uhr  Wallfahrtsmesse, anschl. Aussetzung und 
 Barmherzigkeitsrosenkranz 
ab 10:00 Uhr  Krankenkommunion 
15:00-16:00 Uhr  Beichtgelegenheit 

Samstag 06.02. Sühnenacht um Versöhnung mit Gott und den 
Menschen 
17:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
17:30 Uhr  Rosenkranz 
18:00 Uhr  Vorabendmesse 
19:00-21:30 Uhr  Anbetung vor ausgesetztem Allerheiligsten mit 
 Festpredigt, anschl. Hl. Messe in den Anliegen 
 der Rosenkranzfamilie 

Sonntag 07.02. 
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit 
9:00 Uhr  Rosenkranz 
9:30 Uhr  Hl. Messe für die Seelsorgeeinheit und Wallfahrer 
11:00 Uhr  Hl. Messe 

Montag 08.02. 
16:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
17:00 Uhr  Hl. Messe 

Dienstag 09.02. 
16:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
17:00 Uhr  Hl. Messe 

Mittwoch 10.02. 
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
9:00 Uhr  Hl. Messe 

Donnerstag 11.02. Gebetstag um Geistliche Berufungen 
16:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
17:00 Uhr  Hl. Messe 

Freitag 12.02. 
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
9:00 Uhr  Wallfahrtsmesse, anschl. Aussetzung und 
 Barmherzigkeitsrosenkranz 
15:00-16:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
  

 

Die Sternsingeraktion 2021 ist abgeschlossen, die Häuser und 
Wohnungen sind gesegnet und die Spenden gezählt. 

 
In unserer Seelsorgeeinheit sind insgesamt 

 

 
 
 

zusammengekommen, mit denen Kindern in Not weltweit geholfen 
wird. In Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie ist diese 

uneingeschränkte Solidarität wichtiger denn je! 
 

In Namen der Sternsinger unserer Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau 
möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre großzügigen 

Spenden bedanken!  
Gerne hätten sich die Könige selbst auf den Weg gemacht, um den 

Segen von Haus zu Haus bringen. In diesem Jahr mussten wir andere 
Wege finden. 

 
 Dass das gelungen ist, verdanken wir dem kreativen Engagement 

unserer Sternsingerteams aus Todtmoos und Bernau. 
Auch dafür bedanken wir uns von ganzem Herzen – ohne Euren 

Einsatz wäre diese Aktion so nicht möglich gewesen. 
 

Pater Roman, Pater Lukas und Pater Henryk 
 

  
 

Evangelische  
Kirchengemeinde Todtmoos

St.- Blasier-Str. 5, 79682 Todtmoos, Tel.:07674-371, Fax.: -1027 
Sekretariat: Donnerstags von 9:00-12:30 Uhr , Tel. 371, Fax. 1027, 
E-Mail: todtmoos@kbz.ekiba.de; 
Homepage: www.ev-kirche-todtmoos.de 
Sprechzeit: Gemeindediakon Bendig nach Vereinbarung Tel.: 371 
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Gottesdienste: 
Sonntag, 28.02.2021 10:00 Uhr Gottesdienst  
(Gemeindediakon Jürgen Bendig) 
     
Liebe Todtmooser Gemeindeglieder, liebe Leser, 
der Kirchengemeinderat hat sich entschieden unter den derzeitigen 
Coronabedingungen wieder, wie im letzten Sommer, von Januar bis 
März 2021 nur am letzten Sonntag im Monat einen Gottesdienst in 
unserer „Kirche des guten Hirten“ zu feiern. 
Der nächste Gottesdienst findet am Sonntag, den 28.2., 
um 10.00 Uhr statt. 
Nähere Angaben und Verhaltensregeln finden Sie auf unserer Home-
page ev-kirche-todtmoos.de. 
Ebenso finden Sie dort auch Hinweise auf ev. Gottesdienste in den 
umliegenden Kirchengemeinden und im Internet. 
Auch in Zukunft finden Sie für jeden Sonntag neu einen kleinen Ab-
lauf von Gebeten, Liedern, Bibeltext und Auslegung ab Donnerstag 
auf unserer Homepage oder gedruckt in der Kirche zum Mitnehmen. 
Unsere Kirche ist tagsüber immer geöffnet. 
Sollten Sie ein anderes Anliegen haben, scheuen Sie Sich nicht, bei 
uns persönlich anzurufen. Ev. Pfarrbüro: Tel. 371; 
Email: todtmoos@kbz.ekiba.de 
Ihr Diakon Jürgen Bendig 
  
„Heute,	wenn	ihr	seine	Stimme	hört,	so	verstockt	eure	Herzen	nicht.“ 
Brief an die Hebräer, Kapitel 3, 15 
   
 

Aus den  
Nachbargemeinden

Die Stadt St. Blasien im Hochschwarzwald sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

 
SACHBEARBEITER FÜR DAS 

STADTMARKETING 
 

(m/w/d) in Vollzeit und unbefristet. 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage www.stblasien.de 

  

Lebenshilfe

Pressemitteilungen Neustadt, 26.01.21  
Lebenshilfe Südschwarzwald e. V.  
Wege gestalten. Gemeinsam. 
Verwaltung und Geschäftsstelle
Montag – Donnerstag 08 – 15 Uhr 
Freitag 08 – 12 Uhr 
Scheuerlenstraße 7, 79822 Titisee-Neustadt 
07651 93 626 0 
j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de   
  

Gruppenangebote und Persönliche Angebote Landkreis Waldshut 
Montag – Freitag 09 – 15 Uhr 
Leitung Katja Backschat 
Nagaistraße 3, 79713 Bad Säckingen 
07761 99 87 731 
pa.wt@lebenshilfe-ssw.de 
  
Fachbereich Arbeit 
Montag – Freitag 09 – 15 Uhr 
Leitung Joachim Lischka 
Säckingerstraße 3, 79725 Laufenburg 
07763 92 91 028 
arbeit@lebenshilfe-ssw.de   

Interdisziplinäres Beratungs- und Frühförderzentrum 
Montag – Freitag 09 – 15 Uhr 
Leitung Cornelia Zühlke-Martin 
Zeppelinstraße 2, 79761 Waldshut-Tiengen 
07741 634 80 
bfz@lebenshilfe-ssw.de 
  
Auch in Zeiten von Corona lassen wir Sie nicht allein!
Mit unseren Angeboten des Familienunterstützenden Dienstes sind 
wir für Sie da – gerade auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten
•	 Sie brauchen eine Begleitung oder Assistenz für Ihren Arztbesuch 

oder andere Erledigungen? Wir sorgen für eine passgenaue Ver-
mittlung einer Begleitperson

•	 Sie brauchen mal einen Tapetenwechsel und / oder haben Lust 
auf einen Ausflug in die Natur? Wir unterstützen Sie mit unserer 
Freizeitbegleitung

•	 Sie können oder möchten zurzeit Ihre Wohnung nicht verlassen? Wir 
erledigen Boten- oder Behördengänge für Sie oder kaufen für Sie ein.

•	 Sie betreuen ein Familienmitglied mit Behinderung und brauchen 
mal Zeit für sich? Wir betreuen Ihren Angehörigen im häuslichen 
Umfeld

•	 Sie wissen nicht, welche finanziellen Unterstützungsmöglichkei-
ten Ihnen zur Verfügung stehen? Wir beraten Sie und unterstützen 
Sie bei der Beantragung von Leistungen

 
Sie haben Interesse? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Katja Backschat 
Leitung Gruppenangebote und Persönliche Angebote 
  
Sie machen den Unterschied!
Die Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung lebt vom ehren-
amtlichen Engagement vieler Menschen, ganz egal, ob jung oder alt. 
Daher suchen wir Sie!! Wir freuen uns, wenn Sie Lust haben, mitzu-
machen und durch Ihr ganz persönliches Engagement zeigen wol-
len, was gelebte Teilhabe ist. Im Gegenzug dürfen Sie sich auf jede 
Menge Spaß und eine sinnvolle Tätigkeit freuen. 

Sie möchten
•	 einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen?
•	 Ihre Interessen und Fähigkeiten einbringen und vielfältige Aktivi-

täten von Menschen mit Behinderung begleiten?
•	 Menschen mit einer Behinderung Freude schenken und Teilhabe 

ermöglichen?
•	 Erfahrungen sammeln in der Arbeit mit Menschen mit Behinde-

rungen?
•	 einen Beitrag zur Inklusion leisten?
 
Wir bieten
•	 sinnstiftende und erfüllende Begegnungen und Einsatzmöglichkei-

ten (teilweise ist eine gültige Fahrerlaubnis für PKW erforderlich)
•	 die Möglichkeit, individuelle Einzelbetreuungen für Kinder, Jugend-

liche oder erwachsene Menschen mit Behinderung durchzuführen
•	 eine steuerfreie Aufwandsentschädigung, Kilometergeld
•	 Erfahrungsaustausch und Schulungen
•	 Tätigkeitsnachweise
 
Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Katja Backschat Gruppenangebote/Persönliche Angebote
und Joachim Lischka Fachbereich Arbeit 

Ende des redaktionellen Teils





Wir suchen ab April 2021 oder nach Vereinbarung:
Eine Servicekraft für unser Abendrestaurant,

Service nur für unsere Hausgäste. 
Eine/n Mitarbeiter/in für die Etage, vormittags, und 
eine/n Mitarbeiter/in für den Frühstücksservice.

Arbeitszeiten nach Absprache in Vollzeit, Teilzeit oder als Minijob möglich.  
Kontakt: Andreas Weiland 

Hotel am Kurpark 
Salesiaweg 2  •  79682 Todtmoos  •  07674 90 91 80 

www.Hotel-am-Kurpark.de  •  Info@Hotel-am-Kurpark.de 

Haus/Bauplatz gesucht 
Junge Familie aus dem Wiesental sucht Haus 

(darf auch renovierungsbedürftig sein) 
oder Bauplatz ab 700 qm. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme für Angebote 
oder auch Hinweise. Mobil: 0157 812 892 50 

Gemütliche Wohnung
Südlage/Ortszentrum Todtmoos/Nähe Kurpark

2-Zi.-Wohnung, 63,5 m², im EG, Nähe Einkaufszentrum & Hausarzt, 
Einbauküche, renoviert, Balkon, sofort beziehbar.

Info: Tel. 07674 /8525 oder Email: info@zahnarzt-todtmoos.de

Moderne, schöne, helle Wohnung
Südlage/Ortszentrum Todtmoos/Nähe Kurpark

3-Zi.-Wohnung, 85 m², im 1. OG, Einbauküche, renoviert, 
großer Balkon mit schöner Aussicht, Stellplatz, sofort beziehbar.
Info: Tel.: 07674 /8525 oder Email: info@zahnarzt-todtmoos.de

Sehr schicke, stilvolle & gemütliche Galeriewohnung 
mit offener Küche/Südlage/Ortszentrum Todtmoos/Nähe Kurpark
Moderne, hell renovierte Galeriewohnung mit 3 Zimmer (100 m²), 2-stöckig, 
modern und voll ausgestattete Einbauküche, inkl. Waschmaschine/Trockner, 

Laminatböden, 2 Badezimmer, Sonnenbalkon, Stellplatz.
Info: Tel.: 07674/8525 oder Email: info@zahnarzt-todtmoos.de

Gutes Essen aus der Metzgerei vom 08.02. - 13.02.2021
Täglich         Lauchcremesuppe                                   € 2,90
Wochentag:  Gericht:                                                                                                  €/Port.
Mo.,  08.02.  Putenbraten
                   mit Spätzle und Gemüse                                6,00                

Di.,   09.02.   Mailänderschnitzel, Tomatensoße
                   mit Spaghetti und Salat                                  6,30

Mi.,   10.02.   Linseneintopf
                   mit Wursteinlage                                            5,30
                   Eisbein mit Sauerkraut                                5,40

Do.,   11.02.   Jägerschnitzel
                   mit Kroketten und Salat                                  6,20
                   ½ gegrilltes Hähnchen                                 3,50

Fr.,   12.02.   Hackbraten
                   mit Kartoffelsalat und Gemüse                       5,70
                   Gegrillte Schweinshaxe                               5,00

Sa.,  13.02.    Heiße Bauerwurst
                   mit Kartoffelsalat                                            4,90

Solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.

Filiale Todtmoos • Bergleweg 2
Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten

geöffnet: Montag-Donnerstag 8.00-14.00 Uhr, Freitag 8.00-18.00 Uhr, Samstag 8.00-13.00 Uhr

Edelbert Waßmer
Rohmatt 28 • 79685 Häg-Ehrsberg • Tel. 07625  98359 • Fax: 98250

Angebot vom 11.02.2021 bis 13.02.2021
✓ Hähnchenbrüstle auch gefüllt                                      1 kg     12,80 €
✓ Rumpsteak                                                            1 kg     29,90 €
✓ Schweinkrustenbraten                                             1 kg       7,40 €
✓ Kalbslyoner                                                         100 g        1,19 €
✓ Kalbfleischleberwurst im Golddarm                   100 g        1,02 €
3 Hinterschinken                                                   100 g        1,68 €
✓ Nudelsalat                                                                                    100 g        1,10 €
✓ Emmentaler Maingold                                            100 g    1,05 €

Filiale Zell-Atzenbach                                Filiale Zell Schönauer Str.      Filiale Todtmoos
Tel. 07625/385, Fax: 07625/8559         Tel. 07625/560                 Tel. 07674/393, Fax 07674/8991

@-Mail-Adresse: info@dorfmetzgerei.de 
Unsere Angebote finden Sie auch unter www.dorfmetzgerei.de

Spartüte 6,00 € vom 08.02. - 10.02.2021
500 g Rinderhackfleisch • 1 kleine Mettwurst • 125 g Linderberger







Tel. 07762 
5 11 88
Rollstuhltaxi

Lust auf Pizza oder Pasta 
Wir liefern jeden Tag von 16.00 bis 20.00 Uhr
Samstag und Sonntag von 12.00 bis 20.00 Uhr 

innerhalb der Gemeinde Todtmoos 
Keine Mindestbestellung 

Lieferkosten 5,00 € pro Bestellung  
Abholung möglich 

Bestellung unter 

07674 224 
Pizzeria Ratsstüble

Liebe Todtmooser/innen
Bitte unterstützen Sie durch Ihren Einkauf
„Zeitschriften, Bücher + Mehr“

in der Hauptstr.
Reinigung wird auch weiterhin angenommen.

Do.+Fr. 9.30 - 16.30 Uhr und Sa.+So. 10.00 - 16.00 Uhr


